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Parlamentarische Anfragen zur steuerlichen Behandlung des 
Allgemeinen Deutschen Automobil-Club e.V. (ADAC) 

- Ihre Antwort vom 25.03.2014 auf die Schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten Claudia Stamm, MdL und Thomas 
Mütze, MdL vom 13.02.2014 

- Ihr Schreiben vom 26.03.2014 
 
 

 
Sehr geehrter Herr Staatsminister, 

 

haben Sie besten Dank für Ihr Schreiben vom 26.03.2014, in welchem 

Sie, unter Bezugnahme auf unsere Pressemeldung vom 19.03.2014, 

Ihre Rechtsposition zum Steuergeheimnis darlegen. Diese 

Ausführungen decken sich inhaltlich weitgehend mit der Begründung 

in Ihrem Antwortschreiben vom 25.03.2014, mit der Sie die 

Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Claudia Stamm und Thomas 

Mütze vom 13.02.2014 unter Verweis auf das Steuergeheimnis im 

Wesentlichen unbeantwortet lassen. Die genannten Schreiben 

bekräftigen unsere in der genannten Pressemeldung geäußerte 

Sorge, dass die Staatsregierung dem in § 30 der Abgabenordnung 

(AO) normierten Steuergeheimnis ein solches Gewicht einräumt, dass 

für das parlamentarische Informationsrecht und damit auch für die 
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Kontrollfunktion des Parlaments im Umfeld steuerlicher Vorgänge 

keinerlei Raum verbliebe.  

 

Vorweg: Wir stellen nicht in Abrede, dass der Schutz des 

Steuergeheimnisses aus § 30 AO auch dem ADAC zusteht. Auch ist 

uns durchaus bewusst, dass das Steuergeheimnis, auch wenn es als 

solches keinen Verfassungsrang hat, gleichwohl auf grundrechtlich 

geschützten Positionen beruht, so dass einzelne Elemente, etwa über 

das Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, durchaus 

verfassungsrechtlichen Schutz genießen können. Die Staatsregierung 

selbst betont jedoch immer wieder, dass es sich beim ADAC um einen 

Idealverein handelt. Unabhängig davon, dass die Einstufung als 

Idealverein beim ADAC mehr als fraglich erscheint und dieser Status 

derzeit auch vom AG München überprüft wird, dürfte damit der ADAC 

als eingetragener Verein nicht auf einen wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb ausgerichtet sein. Damit könnte sich der ADAC 

mangels wirtschaftlicher Betätigung bereits nicht auf den Schutz von 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen berufen. 

 

Anders als Sie in den oben genannten Schreiben zum Ausdruck 

bringen, ist der Schutz des Steuergeheimnisses gegenüber dem 

Parlament außerdem kein absoluter. Ihre Aussage, der Schutz des 

Steuergeheimnisses sei „unbedingt und nicht dehnbar“ und eine 

Herausgabe der betreffenden Daten sei nur dann möglich, wenn einer 

der „im Gesetz explizit genannten Ausnahmetatbestände“ vorliege, 

können wir daher so nicht stehen lassen. Bereits nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) im sog. 

Flick-Urteil gestattet das Kontrollrecht des Parlaments in aller Regel 

dann keine Verkürzung des Aktenherausgabeanspruchs zu Gunsten 
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des Schutzes des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und des 

Eigentumsschutzes, wenn Parlament und Regierung Vorkehrungen 

für den Geheimschutz getroffen haben, die das ungestörte 

Zusammenwirken beider Verfassungsorgane in diesem Gebiet 

gewährleisten, und wenn der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

gewahrt ist (BVerfGE 67, 100, 139 ff.). Diese vom 

Bundesverfassungsgericht aufgestellten Maßstäbe können auch 

hinsichtlich der Beantwortung parlamentarischer Anfragen sowie der 

Behandlung von Berichtsanträgen nicht völlig außer Acht gelassen 

werden.  

 

Wie der Bayerische Verfassungsgerichtshof auf Antrag unserer 

Fraktion unlängst entschieden hat, können sich Grenzen des 

Fragerechts zwar ergeben, wenn die Beantwortung einer 

parlamentarischen Anfrage Grundrechte Dritter berührt. Um 

festzustellen, ob schutzwürdige öffentliche oder private Interessen 

dem parlamentarischen Fragerecht entgegenstehen, „sind diese und 

das Informationsinteresses des Abgeordneten unter Berücksichtigung 

der Bedeutung der Pflicht zur erschöpfenden Beantwortung 

parlamentarischer Anfragen für die Funktionsfähigkeit des 

parlamentarischen Systems gegeneinander abzuwägen. Die 

unterschiedlichen Belange müssen einander im Weg der praktischen 

Konkordanz so zugeordnet werden, dass jede für sich so weit wie 

möglich seine Wirkung entfaltet. Diese Bewertung ist 

einzelfallbezogen anhand der jeweiligen konkreten Gesamtumstände 

vorzunehmen“ (VerfGH, Entscheidung vom 20.03.2014, Az. Vf. 72-

IVa-12, Rn. 84 m.w.N.).  
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Aus Ihrem Antwortschreiben vom 25.03.2014 ergibt sich, dass Sie 

alternative Wege der Informationsbeschaffung, wie z.B. eine 

Beantwortung unter Verzicht auf die Drucklegung und insbesondere 

die vertrauliche Akteneinsichtnahme unter Wahrung der in der 

Geheimschutzordnung des Bayerischen Landtags niedergelegten 

Grundsätze, wie wir sie in unserer Anfrage vom 13.02.2014 

ausdrücklich angeregt haben, vorliegend deshalb nicht für möglich 

halten, weil keiner der in § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO aufgeführten 

Ausnahmetatbestände ausdrücklich vorgelegen habe. Damit 

verkennen Sie aber, dass die in § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO aufgeführten 

Regelbeispiele keine abschließende Aufzählung darstellen. Soweit ein 

Sachverhalt mit den Regelbeispielen in seiner Bedeutung für das 

allgemeine Wohl vergleichbar ist, kann dies ebenfalls zu einer 

Offenbarungsbefugnis führen (vgl. Klein, § 30 AO, Rn. 182).  

 

Demzufolge hätten Sie vorliegend zumindest bei der Abwägung 

zwischen dem Informationsinteresse und dem Schutz des 

Steuergeheimnisses berücksichtigen müssen, dass der ADAC mit 

seinen rund 19 Millionen Mitgliedern einer der mitgliedsstärksten 

Vereine der Bundesrepublik Deutschland ist. Ein zwingendes 

öffentliches Interesse könnte sich daher bereits schon daraus 

ergeben, dass nicht plausibel erklärbar ist, warum die 

umsatzsteuerliche Behandlung der Mitgliederbeträge trotz der in den 

letzten Jahren massiv gestiegenen Mitgliederzahl stabil bei 10% 

veranschlagt war. Sofern außerdem mögliche Rückzahlungsforderung 

der Versicherungssteuer im Raum steht (laut Information von 

SPIEGEL online vom 9.3.2014 etwa 500 Millionen Euro), besteht die 

Möglichkeit, dass der Verein diese Summe auf die Mitglieder abwälzt. 
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Auch deshalb könnte die erbetene Information im zwingenden 

öffentlichen Interesse liegen.  

 

Anders als die Staatsregierung zum Ausdruck bringt, leiten wir das 

öffentliche Interesse daher nicht allein aus dem allgemeinen 

Kontrollrecht des Parlaments her. Im Übrigen wären hier 

ausreichende Vorkehrungen, wie z.B. die vertrauliche 

Akteneinsichtnahme, durchaus denkbar gewesen, so dass sowohl 

dem Schutz des Steuergeheimnisses als auch dem 

Informationsinteresse hätte Rechnung getragen werden können.  

 

In Ihrem Schreiben vom 26.03.2014 haben Sie die Erteilung einer 

Befreiung zur Informationsweitergabe durch den Steuerpflichtigen 

ADAC und damit eine Beantwortung der von uns gestellten Fragen 

angekündigt. Da es bis heute bei dieser bloßen Ankündigung 

geblieben ist, bitten wir Sie nochmals, uns die erbetenen 

Informationen zeitnah zur Verfügung zu stellen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Thomas Mütze, MdL    Claudia Stamm, MdL 

 


